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Gemeinsam stark 
 

 
Ansuchen um Zuweisung einer Mietwohnung 

 
 
Antragsteller: 

 

 

Geb. Daten: 

 

 

Staatsangehörigkeit: 

 

Adresse: 

 

Arbeitgeber:       Telefon: 

Wohnungsausmaß:   ca. 50-60m² (1 Zimmer Wohnung) Ortsteil: 

   ca. 70- 75m² (2 Zimmer Wohnung) 

   ca.90m² (3 Zimmer Wohnung) 

 

1.) Familienstand: 

 Ehepaar oder 
Alleinerzieher 

 bestehende 
Lebensgemeinschaft 

 Alleinstehend 
 

 Verwitwet 

   

2.) Anzahl der Kinder 

 Kinder bis 18. LJ 
  

 Kinder über 18. LJ (Familienbeihilfe) 
 

3.) Ursachen des Wohnungsbedarfes: 

 Schuldloser Verlust der Wohnung (nachweislich) 
 Wohnungsbedarf sofort (z. B. Scheidung oder Todesfall) 
 Hausstandsgründung 
 Befristetes Mietverhältnis 
 Sonstige Ursache 
  

4.) Gemeindebürger: 

 Seit mindestens 5 Jahren in der Gemeinde wohnhaft  
  

 Mindestens 5 Jahre in der Gemeinde wohnhaft 
gewesen 

 

  

 In der Gemeinde berufstätig oder berufstätig gewesen  

Straß 



5.) Einkommen:  Vorlage Familiennettoeinkommen bzw. Haushaltseinkommen: 

 Die letzten 3 Einkommensnachweise 
  EUR 
 

Bezieher von Wohnbeihilfe  JA  NEIN 

 

6.) Engagement in der Gemeinde: 

 Vereinstätigkeit als Funktionär bei einem Verein der Gemeinde 

Verein(e):   
  

Funktion(en):  
 
 Mitgliedschaft in einem Verein der Gemeinde 

Verein(e):  

 

7.) Dauer des Wohnungsansuchens: 

Ansuchen bei der Gemeinde eingebracht am:  (alle 6 Monate verlängern!!) 

 
Verlängert am: 1.)  2.)  3.)  4.)  

 

8.) Delogierung in den letzten 3 Jahren: 

  JA  Nein 

Wenn JA – Mietrückstand vorhanden  JA  NEIN 

wenn JA – Höhe des Mietrückstandes  Euro 
 

9.) Rücktritt des Wohnungswerbers: 

„Tritt ein Bewerber nach einer ihm durch Beschluss des Wohnungsausschusses zugewiesenen Wohnung 
ohne gravierende Gründe von der Inanspruchnahme zurück, hat dies eine Sperre von 2 Jahren zur Folge.“ 
 
Nach Ablauf von 6 Monaten ist ein neuerliches Ansuchen bzw. Verlängerung (telefonisch oder schriftlich) 
einzubringen ansonsten erfolgt eine Streichung aus der Wohnungswerberliste. 

 

10.) Allgemeines: 

Vor Beginn eines Mietverhältnisses sind zwei Monatsmieten Kaution zu bezahlen. 
Wissentlich irreführende Angaben oder die wissentliche Unterlassung von Angaben hat die Streichung des/r 
Bewerbers/in aus der Reihungsliste zur Folge. Bei unter solchen Umständen trotzdem erfolgter Zuweisung 
einer Gemeindewohnung stellt dies einen Vertragsanfechtungsgrund dar. 
 
Ich versichere, dass ich alle im gegenständlichen Fragebogen festgehaltenen Angaben nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht habe. 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, meine Kontaktdaten auch privaten Vermietern bei Bedarf zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 
 
 
 ______________________   ______________________  
 Ort und Datum       Unterschrift des Wohnungswerbers 

 


